
Informationsblatt
Unterlagen und Gebühren für die Prüfung  

„Sportküstenschifferschein (SKS)“

Wichtig:

Die Prüfungsunterlagen einschließlich Gebühren müssen mindestens 2 
Wochen vor dem beantragten Prüfungstermin vorliegen, damit die Prüfung 

durchgeführt werden kann. Eine Zulassung zur Prüfung erfolgt erst dann, 
wenn die vorstehenden Unterlagen vollzählig vorliegen.

1. eine Kopie des Sportbootführerscheines SBF-See (gemäß § 1 der 
Sportbootführerscheinverordnung-See).

2. Für die Zulassung zur praktischen Prüfung einen Nachweis über mindestens 300 
sm auf Segelyachten (bzw. Motoryachten, wenn SKS nur unter Antriebsmaschine) 
im Küstenbereich.

3. Ein Lichtbild (38 mm x 45 mm, Halbprofil ohne Kopfbedeckung, nicht älter als 6 
Monate).

4. den Nachweis über die Entrichtung der jeweiligen Gebühren.

Gebühren:
Zulassung                 26,75 €
Theorie          40,13 €
Praxis          40,13 €
Wiederholung                 40,03 €
Ausstellung          26,40 €

Für Rückfragen stehen wir gerne jederzeit unter
Tel. 09122 – 62383 zur Verfügung.


